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Vorblatt 
Inhalt: 
Mit der vorliegenden 11. Novelle zum Führerscheingesetz sollen einige Änderungen, die im Hinblick auf 
das Inkrafttreten der Verordnung Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates mit 1.4.2007 
erforderlich sind, vorgenommen werden. Weiters wird Wünschen betreffend die Abwicklung der Fahr-
prüfung in Umsetzung der Richtlinie EWG 2003/59 des Rates nachgekommen. Gleichzeitig werden 
punktuell einige redaktionelle und geringfügige inhaltliche Anpassungen vorgenommen. 
Alternativen: 
Keine, was die Anpassung an die Verordnung 561/2006 angeht. 
Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 
keine 
Finanzielle Auswirkungen: 
Gewissen Aufwand von behördlicher Seite hat die Überarbeitung der Ärzteliste gebracht, die erforderlich 
war um eine einheitliche Liste für ganz Österreich zu erstellen. Dieser Aufwand ist aber als vernachläs-
sigbar einzustufen und ist im Übrigen bereits vorgenommen worden, da die bundesweite Liste im Führer-
scheinregister bereits zur Verfügung steht. Die anderen Bestimmungen sind entweder inhaltliche Klarstel-
lungen oder redaktionelle Änderungen, die keinen behördlichen Mehraufwand zur Folge haben. 
Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
Die vorgeschlagenen Regelungen stehen nicht im Widerspruch zu Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union. 
Besonderheiten des Normsetzungsverfahrens: 
keine 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes: 
Es werden mit der vorliegenden Novelle die notwendigen Anpassungen im FSG betreffend Inkrafttreten 
der Verordnung 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates mit 11.4.2007 vorgenommen. 
Seitens WKÖ und Arbeiterkammer wurde angeregt, dass zur Vereinfachung des Erwerbes der Grundqua-
lifikation gemäß der Richtlinie EWG 2003/59 des Rates für Lehrlinge des Berufes „Berufskraftfahrer“ die 
praktische Fahrprüfung mit der praktischen Fahrprüfung der genannten Richtlinie zusammengelegt wird. 
Weiters wird die eine oder andere Regelung der 8. FSG-Novelle angepasst, weil sich gezeigt hat, dass 
eine andere Vorgangsweise praxisgerechter wäre, bzw. einige redaktionelle Anpassungen vorgenommen. 
Außerdem sollen die Unsicherheiten betreffend die Umschreibung palästinensischer Führerscheine ein-
deutig geregelt werden, sowie die Vorgehensweise der Behörden im Umgang mit ausländischen EWR-
Führerscheinen präzisiert werden. 
Kompetenzgrundlage: 
In kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt sich das vorliegende Bundesgesetz auf Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG 
(“Kraftfahrwesen”). 

Besonderer Teil 
Zu Z 1 (§ 2 Abs. 2): 
Der Verweis auf die Verordnung EWG 3820/85 des Rates ist durch deren Außerkrafttreten obsolet, es ist 
die Definition der Anhängerbestimmung in der nunmehrigen Form ausreichend, sie entspricht der Richt-
linie 91/439EWG des Rates. 
Zu Z 2 (§ 4a Abs. 2 und 3): 
Bei der im Rahmen der 8. FSG-Novelle vorgenommenen Neuregelung des Wohnsitzbegriffes wurden die 
in § 4a Abs. 2 und 3 enthaltenen Begriffe des Hauptwohnsitzes nicht entsprechend angepasst. Dies wird 
nun nachgeholt. 
Zu Z 3 (§ 4c Abs. 2): 
In dieser Bestimmung wird ein fehlerhafter Verweis korrigiert. 
Zu Z 4 (§ 6 Abs. 1): 
Die durchaus relevante Frage, ob jemand bereits im Besitz der Lenkberechtigung für die Klasse C ist, 
obwohl die Person bis zum 21. Lebensjahr auf das Lenken von Fahrzeugen mit einem höchstzulässigem 
Gesamtgewicht von maximal 7,5t eingeschränkt ist, ist anhand der bisherigen Textierung des § 6 Abs. 1 
schwer zu lösen. Nunmehr soll klargestellt werden, dass eine Person, die eine volle Fahrprüfung für die 
Klasse C bereits abgelegt hat, auch im Besitz dieser Lenkberechtigungsklasse ist, auch wenn Fahrzeuge 
mit einem höchstzulässigem Gesamtgewicht von mehr als 7,5t vorerst noch nicht gelenkt werden dürfen. 
Weiters entfällt wie in § 2 Abs. 2 der Verweis auf die Verordnung (EWG) 3820/85 des Rates. 
Zu Z 5 (§ 8 Abs. 1): 
Da nunmehr sichergestellt ist, dass über das Führerscheinregister eine vollständige und aktuelle Liste der 
sachverständigen Ärzte abrufbar ist, kann die Sprengelbindung entfallen, wonach das ärztliche Gutachten 
von einem sachverständigen Arzt stammen muss, der in dem Sprengel der Behörde ansässig sein muss, 
die das Verfahren führt. Eine solche Bestimmung kann nicht mehr als zeitgemäß betrachtet werden und 
führt auch in der Praxis immer wieder zu Problemen, etwa wenn der Antragsteller ein Gutachten von 
einem „örtlich unzuständigen“ Arzt vorlegt oder der Antragsteller zu den Öffnungszeiten der Ärzte im 
jeweiligen Behördensprengel nur selten anwesend ist. 
Künftig genügt daher die Bestellung des sachverständigen Arztes durch den Landeshauptmann, damit 
darf dieser Arzt für alle Behörden Österreichs tätig werden. Die bisherigen Ermächtigungsbescheide 
bleiben unverändert gültig, eine eigene Bestimmung über die Weitergeltung ist entbehrlich. § 22 Abs. 6 
zweiter Satz der FSG-Gesundheitsverordnung (Bestellung des Arztes für maximal drei Bezirke) ist somit 
ebenfalls obsolet und hat bei nächster Gelegenheit zu entfallen. 
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Zu den Z 6 und 7 (§ 8 Abs. 3 und 6): 
Vom seinerzeitigen Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen wurde angeregt, die in 
diesen Bestimmungen enthaltenen, für Behinderte diskriminierende Bestimmungen zu ändern. 
Zu Z 8 (§ 10 Abs. 2): 
Diese Bestimmung wird im Hinblick auf die Neuerungen der Verwaltungsreform an die praktischen Er-
fordernisse angepasst. Es wird genau geregelt, welche Nachweise vor der Theorieprüfung und welche vor 
der praktischen Fahrprüfung vorhanden sein müssen. Wesentlich dabei ist, dass der Nachweis der absol-
vierten Fahrschulausbildung nicht zweigeteilt (in Theorieteil und Praxisteil) ist. Vor Antritt zur Theorie-
prüfung muss die Theorieausbildung daher absolviert sein, eine gesonderte physische Bestätigung darüber 
ist aber nicht erforderlich. Insbesondere läuft die im dritten Satz genannte 18-monatige Frist nicht ge-
trennt für theoretische und praktische Ausbildung, sondern erst ab dem Zeitpunkt, ab dem die Absolvie-
rung der gesamten Fahrschulausbildung (Theorie und Praxis) bestätigt wird. 
Weiters wird die Regelung, wonach die 18-monatige Frist der Gültigkeit der Fahrschulausbildung für die 
vorgezogene Lenkberechtigung für die Klasse B und die Berechtigung gemäß § 18 Abs. 1a nicht gilt 
aufgehoben, weil keine sachliche Rechtfertigung dafür besteht. Die ursprüngliche Intention für diese 
Regelung, auf die längere Ausbildungsdauer bei diesen Berechtigungen Rücksicht zu nehmen, ist nicht 
zutreffend, da der Nachweis der Ausbildung (und damit der Beginn des Fristenlaufes) ja erst nach Absol-
vierung der längeren Ausbildung ausgestellt wird. Somit besteht keinerlei Unterschied zu den anderen 
Formen der Ausbildung und es sollte einem „L17“-Kandidaten ebenso wie allen anderen Führerschein-
werbern zumutbar sein, die Fahrprüfung binnen 18 Monaten nach dieser (längeren) Ausbildung zu absol-
vieren. 
Zu Z 9 (§ 11 Abs. 4a): 
Zur Vereinfachung des Zuganges und zur Steigerung der Attraktivität des Lehrberufes „Berufskraftfah-
rer“ soll die praktische Fahrprüfung für die Klassen C und D (45 Minuten) mit der praktischen Fahrprü-
fung, die in der Richtlinie EWG2003/59 des Rates vorgeschrieben ist (90 Minuten), zusammengelegt 
werden. Die Regelung gilt aber auch für Nicht-Lehrlinge, die die Grundqualifikation gemäß der genann-
ten Richtlinie erwerben wollen. In der 90-minütigen Prüfungsfahrt gelten die ersten 45 Minuten für den 
Erwerb der jeweiligen Lenkberechtigungsklasse, danach wird im Rahmen einer Gesamtbewertung die 
Beurteilung der Fahrt für den Erwerb der Grundqualifikation der Berufskraftfahrerrichtlinie vorgenom-
men. Diese 90-minütige Fahrt umfasst aber nicht auch die jeweiligen Anhängerklassen C+E, D+E oder 
C1+E, d.h. zum Erwerb dieser Klassen ist nochmals jeweils eine 45-minütige Fahrt erforderlich. Im Fall 
des Nichtbestehens der Prüfung für die Grundqualifikation  ist noch einmal die volle 90-minütige Prüfung 
zu absolvieren. Über das Bestehen dieser Prüfung ist dem Kandidaten (neben einer FSR-Eintragung) auch 
eine Bestätigung auszustellen, die aber wie der vorläufige Führerschein sehr formlosen Charakter hat. 
Personen, die vor dem 10.9.2008 (Klasse D) bzw. 10.9.2009 (Klasse C) bereits im Besitz der jeweiligen 
Lenkberechtigungsklasse waren, sind von der neuen Regelung nicht betroffen, da sie die Grundqualifika-
tion nicht erwerben müssen. Die Vereinfachung betrifft also nur jene Kandidaten, die nach den genannten 
Stichtagen ein Lenkberechtigung (Klassen C, D oder Unterklasse C1) erwerben und gleichzeitig auch die 
Grundqualifikation anstreben. Personen, die die Grundqualifikation zu einem späteren Zeitpunkt beantra-
gen, können nicht von dieser Bestimmung profitieren, sie müssen jedenfalls die 90-minütige Prüfung 
absolvieren. 
Zu Z 10 (§ 13 Abs. 1): 
Gemäß der derzeitigen Textierung wäre der Wunsch auf Ausstellung eines Feststellungsbescheides im 
Fall der Erteilung einer befristeten oder beschränkten Lenkberechtigung ohne zeitliche Einschränkung 
möglich. Da die Äußerung dieses Wunsches in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Ablegung der 
praktischen Fahrprüfung und damit der Erteilung der Lenkberechtigung stehen soll und nicht erst viele 
Wochen oder gar Monate später erfolgen soll, wird eine Frist von 14 Tagen eingeführt. Dieser „Antrag“ 
und die Bescheiderlassung kann formlos (etwa auch telefonisch) eingebracht werden und ist für den 
Betreffenden mit keinen Kosten verbunden. 
Zu Z 11 (§ 14 Abs. 5): 
Die Anzeige der Änderung des Namens und des Wohnsitzes ist in vielen Fällen nicht durchgeführt wor-
den und erscheint im Übrigen überflüssig, da ohnehin das gut funktionierende Zentrale Melderegister, auf 
das die Führerscheinbehörden Zugriff haben, diese Informationen auf aktuellem Stand bereithält. Die 
derzeitige Meldungspflicht betreffend der Änderung des Wohnsitzes, wonach die Meldung nur dann zu 
erfolgen hat, wenn die Wohnsitzverlegung in den Sprengel einer anderen Behörde erfolgt, ist insbesonde-
re deswegen hinfällig, weil seit 1.10.2006 die Wohnsitzbehörde nicht mehr die alleinige Zuständigkeit für 
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die in ihrem Sprengel wohnhaften Personen innehat und außerdem das Führerscheinregister zu einem 
Informationsverbund umfunktioniert wurde. Aus diesem Grund soll die Meldepflicht entfallen. 
Zu Z 12 (§ 16a Z 2): 
Für die Durchführung der Prüfungen zum Erwerb der Grundqualifikation wird eine Kommission, die 
beim Amt der Landesregierung installiert ist, zuständig sein. Diese Kommission soll online durch eine 
Anbindung an das Führerscheinregister die Information erhalten, ob der Kandidat die praktische Prüfung 
bestanden hat oder nicht. Aus diesem Grund braucht an das Dokument, das dem Kandidaten ausgehändigt 
wird, keine besonders hohen Anforderungen betreffend Fälschungssicherheit gestellt werden. 
Zu Z 13 (§ 16a Z 5): 
Da es sich bei § 37a FSG um das 0,5 Promille-Delikt handelt (§ 14 Abs. 8), dieses aber auch ein Vor-
merkdelikt ist und gemäß § 16a Z 4 lit. h zu speichern ist, stellt die Nennung des § 37a in § 16a Z 5 eine 
Redundanz dar und kann daher entfallen. 
Zu Z 14 (§ 16a Z 13): 
Da der Besitz der Lenkberechtigung Voraussetzung für die Ausübung des Berufes als Fahr(schul)lehrer 
ist, soll die Tatsache, dass jemand diese Berechtigung zum Ausbilden hat, auch im Register ersichtlich 
sein. Bei einem etwaigen Entzug der Lenkberechtigung kann somit die Behörde die notwendigen Schritte 
auch hinsichtlich der Ausbildungsberechtigung setzen. 
Zu Z 15 (§ 16b Abs. 8): 
Aufgrund eines redaktionellen Versehens ist im Zuge der 8. FSG-Novelle die Bestimmung des seinerzei-
tigen § 17 Abs. 7 entfallen, der die rechtliche Grundlage für die Erstellung der Statistik war. Eine korres-
pondierende Bestimmung soll nun wieder eingefügt werden. 
Zu Z 16 (§ 20 Abs. 2): 
Es wird der Verweis angepasst und auf die aktuelle Verordnung Bezug genommen. 
Zu Z 17 (§ 20 Abs. 3): 
Mit 11.4.2007 tritt die Verordnung EWG561/2006 des Rates als Nachfolge der Verordnung EWG3820/85 
des Rates in Kraft. Mit dem Außerkrafttreten der Verordnung 3820/85 des Rates entfallen die im dortigen 
Art. 5 enthaltenen Vorschriften über das Mindestalter für das Lenken von Fahrzeugen der Klassen C und 
D. Weiters entfallen die in Art. 4 geregelten Ausnahmen von dieser Verordnung die zum Teil in § 20 
Abs. 3 FSG Eingang gefunden haben. 
In der neuen Verordnung 561/2006/EWG finden sich keine Regelungen über das Mindestalter der Lenker 
mehr, diese haben vielmehr Eingang in die Richtlinie 2003/59/EWG des Rates gefunden (für Klasse C 18 
Jahre mit gewissen dort genannten Nachweisen – ansonsten 21 Jahre). § 20 Abs. 3 FSG ist daher zu über-
arbeiten, da nach dieser Bestimmung das Lenken von dort genannten Fahrzeugen der Klasse C ab dem 
vollendeten 18. Lebensjahr ohne weitere Voraussetzungen für zulässig erklärt wird. § 20 Abs. 3 FSG 
kann daher nur für solche Fahrzeugarten aufrechterhalten werden, die nicht in den Regelungsbereich der 
Richtlinie 2003/59/EG fallen. Da die in § 20 Abs. 3 Z 3, 4 und 6 genannten Arten von Fahrzeugen (Spe-
zialfahrzeuge für ärztliche Aufgaben, Fahrzeuge im Zirkus- und Schaustellergewerbe sowie Milchtrans-
porte) vom Regelungsbereich der Richtlinie 2003/59/EG nicht ausgenommen sind (in dessen Artikel 2) 
dürfen diese ohne entsprechende Nachweise erst ab Vollendung des 21. Lebensjahres gelenkt werden. 
Z 3, 4 und 6 des § 20 Abs. 3 haben daher zu entfallen. Um Härtefälle zu vermeiden findet sich in § 43 
Abs. 16 eine entsprechende Übergangsbestimmung (siehe dort). 
Zu Z 18 (§ 23 Abs. 3): 
In einigen Fällen wurde die Umschreibung eines palästinensischen Führerscheines beantragt. Nach Befas-
sung des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten hat sich herausgestellt, dass es sich bei 
Palästina um keinen Staat im Völkerrechtssinn handelt und daher eine Umschreibung gemäß der derzeiti-
gen Textierung des § 23 Abs. 3 nicht möglich ist. Mit der gegenständlichen Änderung soll auch die Um-
schreibung von palästinensischen Führerscheinen ermöglicht werden. 
Zu Z 19 (§ 24 Abs. 4): 
Aufgrund der höchstgerichtlichen Judikatur des VwGH wird diese Bestimmung eindeutiger gefasst. Ob-
wohl aus dem ersten Satz hervorgeht, dass im gesamten Absatz nur von amtsärztlichen Gutachten die 
Rede ist, wird dies im dritten Satz noch einmal ausdrücklich aufgenommen. 
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Zu Z 20 (§ 30 Abs. 3): 
Auch mit diesen Änderungen wird auf aktuelle Judikatur des VwGH im Zusammenhang mit der Erteilung 
von Lenkberechtigungen im benachbarten (östlichen) EWR-Ausland ohne Bestehen eines Wohnsitzes in 
diesen Ländern reagiert. 
Im Erkenntnis 2006/11/0022 vom 25.4.2006 geht der VwGH davon aus, dass die Entziehung der Lenkbe-
rechtigung eines EWR-Staates gemäß § 30 Abs. 3 nur bei Verlegung des Wohnsitzes nach Österreich 
möglich ist, nicht aber dann, wenn der Betreffende immer seinen Wohnsitz in Österreich gehabt hat. Da 
der seinerzeitige FSG-Gesetzgeber berechtigterweise davon ausgegangen ist, dass in anderen EWR-
Staaten Führerscheine nicht unter Missachtung des Wohnsitzprinzipes ausgestellt werden, wird ein sol-
cher Sachverhalt zurzeit auch nicht explizit geregelt. Aus dem Sinn und Zweck der Bestimmung (Entzie-
hung der Lenkberechtigung bei Verkehrsunzuverlässigkeit aller in Österreich wohnhafter Personen ohne 
Umgehungsmöglichkeit) sollte aber im Interpretationswege die Entziehung der Lenkberechtigung zuläs-
sig sein. Dies wird nun eindeutig geregelt. Diese Bestimmung ist umfassend zu verstehen, d.h. ist auch 
dann anzuwenden, wenn die eigentliche Entziehungsdauer zwar schon abgelaufen ist, aber die Entzie-
hungsdauer wegen der Nichtbefolgung von Anordnungen noch andauert! 
In diesem Zusammenhang wird auch ausdrücklich die nochmalige Entziehung der (in anderen EWR-
Staaten erteilten) Lenkberechtigung für zulässig erklärt, wenn zum (ausländischen) Erteilungszeitpunkt 
die Lenkberechtigung in Österreich wegen mangelnder Verkehrszuverlässigkeit entzogen war. 
Bei Entziehungen wegen mangelnder gesundheitlicher Eignung soll dies aber nicht jedenfalls der Fall 
sein, da in diesem Bereich (entgegen den Fällen der Verkehrsunzuverlässigkeit) grundsätzlich das Gebot 
der gegenseitigen Anerkennung der Führerscheine der EU-Führerscheinrichtlinie entgegensteht. In diesen 
Fällen soll eine neuerliche Entziehung nur dann möglich sein, wenn ein neuerliches amtsärztliches Gut-
achten vorliegt, das die nach wie vor bestehende gesundheitliche Nichteignung bestätigt und die Behörde 
begründeten Verdacht hat, dass mit dem Erwerb der ausländischen Lenkberechtigung die in Österreich 
angeordnete Entziehung umgangen werden soll. Diese zuletzt genannte Anforderung ist etwas unbe-
stimmt und lässt gewissen Ermessensspielraum für die Behörde offen, was aber erforderlich ist, um eine 
sachgerechte Beurteilung im Einzelfall zu ermöglichen. 
Zu Z 21 (§ 30 Abs. 4): 
Der neue Abs. 4 umfasst den bisherigen letzten Satz des Abs. 3. 
Zu Z 22 (§ 30a Abs. 2): 
Im Vormerksystem wird die entsprechende Bestimmung über die Ladungssicherung aufgenommen. Da-
mit wird Anforderungen der Praxis Rechnung getragen, da die Behörden des öftern mit der strengeren 
Strafbestimmung des GGBG vorgehen, eine Bestrafung nach diesem Gesetz aber zu keiner Vormerkung 
führt. Eine zusätzliche Bestrafung nach § 102 Abs. 1 KFG (und damit auch eine Vormerkung) scheidet 
aber wegen dem Doppelbestrafungsprinzip aus. 
Zu Z 23 (§ 31 Abs. 5): 
Die Formulierung dieser Bestimmung wird den anderen Alkoholdelikten angepasst, indem nicht auf den 
Besitz des Mopedausweises, sondern auf das Lenken oder Inbetriebnehmen gewisser Kraftfahrzeuge 
abgestellt wird. Damit ist klargestellt, dass für einen Lenker eines Mopeds, der rechtswidrigerweise nicht 
im Besitz eines Mopedausweises ist, die gegenständliche Alkoholbestimmung ebenfalls gilt. 
Zu Z 24 (§ 34 Abs. 1): 
In den Ermächtigungsbescheiden der sachverständigen Ärzte finden sich Angaben darüber, für welche 
Behördensprengel der jeweilige Arzt tätig sein darf. Im Hinblick auf die Aufhebung der Sprengelbindung 
(§ 8 Abs. 1) soll an dieser Stelle ex lege klargestellt werden, dass die Angaben über die Sprengel in den 
Bescheiden hinfällig und künftig unbeachtlich sind. Somit kann eine Neuerlassung aller Bescheide ver-
mieden werden. 
Zu Z 25 (§ 36 Abs. 1): 
Die Daten, die von den Fahrschulen einzutragen sind, sind in § 16b Abs. 1 genannt. Deshalb ist diese 
Bestimmung auch in § 36 Abs. 1 Z 1 lit. d zu ergänzen. 
Zu Z 26 (§ 43 Abs. 16): 
Die Regelungen über die Vereinfachung der praktischen Fahrprüfungen bei Berufskraftfahrern treten in 
Übereinstimmung mit der Richtlinie EWG2003/59 des Rates zu den dort genannten Zeitpunkten in Kraft. 
Um bei der Neuregelung (Einschränkung) des Berechtigungsumfanges der Klasse C für die Betroffenen 
keinen Eingriff in bestehende Rechte vorzusehen, soll die Bestimmung des § 20 Abs. 3 erst drei Jahre 
nach der Kundmachung dieser Novelle in Kraft treten. Bis dahin haben jene Personen, die mit der Kund-
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machung der Novelle diese Berechtigung besessen haben und soeben erst das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, jedenfalls bereits das 21. Lebensjahr vollendet und sind damit berechtigt, LKW mit mehr als 7,5t 
höchstzulässigem Gesamtgewicht zu lenken. 
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